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Zum Hauptdokument : Richtlinie zur Übernahme von Bürgschaften des Landes Mecklenburg-Vorpommern 
(Bürgschaftsrichtlinie)

Anlage 3

Allgemeine Bestimmungen für Bürgschaften des Landes Mecklenburg-Vorpommern

Die Allgemeinen Bestimmungen regeln die sich aus dem Bürgschaftsverhältnis für das Land und den 

Kreditgeber ergebenden Rechte und Pflichten. Enthalten die Besonderen Bestimmungen der 

Bürgschaftserklärung abweichende Regelungen, gehen diese den Allgemeinen Bestimmungen vor. Sofern 

sich Allgemeine und Besondere Bürgschaftsbestimmungen an den Kreditnehmer, dessen Gesellschafter oder 

Dritte richten, sind diese durch den Kreditgeber in geeigneter Weise zu verpflichten.

Der Kreditgeber hat bei Einräumung, Verwaltung, Überwachung und Abwicklung des landesverbürgten 

Kreditengagements und der hierfür bestellten Sicherheiten die für Kreditgeschäfte bankübliche Sorgfalt 

anzuwenden.

Der Kreditgeber berichtet dem Land einmal jährlich über die Entwicklung des Kreditnehmers im 

vorangegangenen Geschäftsjahr sowie dessen aktuelle Geschäftslage. Dem Bericht ist der Jahresabschluss 

des Kreditnehmers (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anhang) beizufügen.

Der Kreditgeber berichtet unaufgefordert über jede ihm bekannte wesentliche Verschlechterung der 

Vermögens- und Einkommensverhältnisse des Kreditnehmers, die das Risiko des Landes erhöht, aus der 

Bürgschaft in Anspruch genommen zu werden. Insbesondere ist das Land unverzüglich zu unterrichten, 

wenn:

der Kreditnehmer wesentliche Kreditbedingungen verletzt hat,

der Kreditnehmer mit der Zahlung der vereinbarten Zins- oder Tilgungsleistungen auf den 

landesverbürgten Kredit länger als zwei Monate in Verzug gerät, 

die Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Kreditnehmers beantragt wird,

dem Kreditgeber sonstige Umstände bekannt werden, durch die die Rückzahlung des verbürgten Kredites 

als gefährdet anzusehen ist,

der Kreditnehmer den Betrieb ganz oder teilweise aufgibt oder aus Mecklenburg-Vorpommern verlegt,

die Angaben des Kreditnehmers über seine wirtschaftlichen Verhältnisse sich nachträglich in wesentlichen 

Punkten als unrichtig oder unvollständig erweisen.

Auf Anforderung haben der Kreditgeber und der Kreditnehmer dem Land sowie dem Landes- und 

Bundesrechnungshof alle erforderlichen Auskünfte zu erteilen und eine Prüfung der sich auf das verbürgte 

Kreditengagement beziehenden Unterlagen zu dulden. Darüber hinaus hat der Kreditnehmer eine Prüfung 

seines Geschäftsbetriebes auf seine Kosten zu gestatten.

Der Kreditgeber hat in seinem Kreditvertrag das Recht fristloser Kündigung für den Fall vorzusehen, dass 

einer der Tatbestände nach Nummer 2.2 Buchstabe a bis f eintritt. 

Will der Kreditgeber den Kredit kündigen, so hat er diese Absicht dem Land rechtzeitig mitzuteilen. Bei der 

Ausübung des Kündigungsrechtes hat der Kreditgeber auch die berechtigten Interessen des Landes zu 

berücksichtigen. Kündigungen unter Inanspruchnahme des Bürgschaftsschutzes sind nur aus wichtigem 

Grund zulässig. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere in den Fällen der Nummer 2.2 Buchstabe a bis d und 

f vor. Der Kreditgeber ist verpflichtet, fristlos zu kündigen, wenn das Land es verlangt. Diese Bestimmungen 

gelten auch für verbindlich zugesagte, aber noch nicht valutierte Kredite.

Bei noch nicht oder nicht vollständig valutierten Krediten ist das Land berechtigt, einen Valutierungsstopp zu 

verlangen.
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 Soweit das Bürgschaftsobligo durch Tilgung des Kredites gemindert worden ist, ist eine Wiedererhöhung des 

Kredites ausgeschlossen. Eine revolvierende Inanspruchnahme bei verbürgten Kreditlinien stellt keine 

Wiedererhöhung des Kredites dar.

 Änderungen des Kreditvertrages, die das Risiko des Landes erhöhen, aus der Bürgschaft in Anspruch 

genommen zu werden, bedürfen der vorherigen Zustimmung des Landes.

 Zur Abtretung verbürgter Kreditforderungen, die zu einem Kreditgeberwechsel führen, ist die vorherige 

Zustimmung des Landes einzuholen. Ohne seine Zustimmung erlischt die Bürgschaft. Die Zustimmung gilt 

für Abtretungen an refinanzierende Kreditinstitute im Sinne von § 1 des Gesetzes über das Kreditwesen als 

erteilt. Abtretungen sind dem Land anzuzeigen.

Dem Kreditgeber sind in Abstimmung mit dem Land Sicherheiten an den Vermögensgegenständen des 

Kreditnehmers zu stellen.

Gesellschafter, verbundene Unternehmen und sonstige an der Finanzierungsmaßnahme Beteiligte sind 

grundsätzlich in geeigneter Weise mit zu verpflichten. 

Eine gesonderte Absicherung des Selbstbehaltes des Kreditgebers ist nicht zulässig. 

Die Sicherheiten sollen frei von Rechten Dritter sein und sind, soweit erforderlich, angemessen gegen die 

üblichen Risiken zu versichern. 

Sicherheitsbürgen haben keinen Ausgleichsanspruch nach den §§ 774 und 426 des Bürgerlichen 

Gesetzbuches (nachfolgend BGB genannt) gegen das Land. Umgekehrt ist vorzusehen, dass die Forderungen 

des Kreditgebers gegen den Sicherheitsbürgen nach den §§ 401 und 412 BGB mit den etwa von 

Sicherheitsbürgen bestellten Sicherheiten und unter Ausschluss einer gesamtschuldnerischen 

Ausgleichspflicht im Verhältnis zum Sicherheitsbürgen auf das Land übergehen, wenn und soweit dieses die 

Gläubiger oder den Gläubiger befriedigt (§ 774 Absatz 1 BGB). Soweit die Sicherheiten nicht kraft Gesetzes 

übergehen, ist zu vereinbaren, dass sie vertraglich auf das Land übertragen werden dürfen.

Überziehungen verbürgter und unverbürgter Kontokorrentkredite und nach Bürgschaftsübernahme 

eingeräumte Eigenobligokredite sind im Verhältnis zu landesverbürgten Krediten nachrangig besichert. Der 

Kreditgeber behält das Recht auf vorrangige Besicherung an Vermögensgegenständen, die mit nach 

Bürgschaftsübernahme eingeräumten Krediten finanziert werden.

Die bestellten Sicherheiten dürfen nicht ohne Einwilligung des Landes geändert oder freigegeben werden. 

Die Zustimmung zur Freigabe von Sicherheiten, die Kredite im Eigenobligo der Bank sichern, gilt als erteilt, 

soweit sich nicht das Risiko des Landes erhöht, aus der Bürgschaft in Anspruch genommen zu werden.

Soweit bei grundbuchlicher Absicherung vorrangige Grundpfandrechte dem Kreditgeber zustehen, ist eine 

unmittelbar anschließende nachrangige Mitsicherung des verbürgten Kredites vorzunehmen. Solche 

vorrangigen Grundpfandrechte dienen im Verhältnis zum Land ausschließlich zur Sicherstellung von 

Forderungen, die dem Land bei Bürgschaftsübernahme bekannt waren oder später mit seiner Zustimmung in 

die Zweckbindung dieser Grundpfandrechte einbezogen worden sind. Bei sonstigen vorgehenden 

Grundschulden ist der Anspruch auf künftige Rückübertragung der Grundschulden an den Kreditgeber 

abzutreten. Nachträgliche Valutierungen vorrangiger Grundschulden bedürfen der Zustimmung des Landes.

 Im Falle der Kreditkündigung ist das Land wahlweise berechtigt, den Kreditgeber zu befriedigen oder in die 

Bedingungen des zu Grunde liegenden Vertrages einzutreten.

Für die sich bei Ablauf der Bürgschaft oder bei vorheriger Kreditkündigung im Bestand befindlichen Avale 

wird die Deckung aus der Ausfallbürgschaft bis zu ihrer Erledigung aufrecht erhalten. Der Kreditgeber meldet 

dem Land die sich bei Ablauf der Bürgschaft oder vorheriger Kreditkündigung im Bestand befindlichen Avale 

unter Angabe des Begünstigten, der Avalhöhe, des Übernahmedatums sowie der Befristung.

Unverbürgte Kreditlinien sind im Verhältnis zu landesverbürgten Kreditlinien vorrangig in Anspruch zu 

nehmen. 
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Unverbürgte Kreditlinien, die für Bar- und/oder Avalinanspruchnahmen zur Verfügung gestellt werden, 

gelten im Verhältnis zu verbürgten Kreditlinien, die für Bar- und/oder Avalinanspruchnahmen zur Verfügung 

gestellt werden, im Abwicklungsfall vorrangig für Barinanspruchnahmen und nachrangig für 

Avalinanspruchnahmen als ausgenutzt. Dies gilt nicht für bereits bei Bürgschaftsübernahme gewährte Avale, 

die im Abwicklungsfall der unverbürgten Kontokorrentlinie zugerechnet werden.

Nach Kreditkündigung hat der Kreditgeber in seinem Namen alle zur Einziehung der Forderungen und zur 

Verwertung von Sicherheiten geeigneten Maßnahmen durchzuführen.

Eingänge aus der Verwertung von Sicherheiten sind zunächst auf die Hauptforderung und dann auf die 

Kosten und Zinsen zu verrechnen. Andere Erlöse und Zahlungseingänge, die nicht aus der Verwertung von 

Sicherheiten stammen, sind auf alle schuldrechtlichen Ansprüche des Kreditgebers und des Landes anteilig 

zu verteilen.

 Das Land stellt dem Kreditgeber bei Eintritt des Sicherungsfalles auf Anforderung einen Betrag in Höhe des 

robust geschätzten Kreditausfalls im Wege einer vorläufigen Zahlung im Rahmen des in der 

Bürgschaftserklärung festgestellten Höchstbetrages zur Verfügung. Der Kreditgeber übergibt dem Land 

einen Nachweis über die Ermittlung der Schätzung und die hierfür verwendeten Unterlagen. 

Die vorläufige Zahlung ist mit der Hauptforderung zu verrechnen. Mit der Zahlung endet der Zinslauf für den 

durch die vorläufige Zahlung erledigten Teil der Hauptforderung. Die Leistung einer vorläufigen Zahlung 

beinhaltet keine Anerkennung hinsichtlich der Eintrittspflicht aus der übernommenen Bürgschaft.

 Das Land wird aus seiner Bürgschaftsverpflichtung insoweit frei, als der Kreditgeber die sich aus den 

Allgemeinen und Besonderen Bürgschaftsbestimmungen ergebenden Verpflichtungen verletzt hat. Im Falle 

fahrlässiger Verletzung gilt dies nicht, sofern der Ausfall in der eingetretenen Höhe auch bei Beachtung der 

dem Kreditgeber obliegenden Sorgfaltspflichten eingetreten wäre. 

Der Kreditgeber hat dem Land den Ausfall durch eine detaillierte und prüffähige Ausfallabrechnung 

nachzuweisen.

Nebenforderungen, die von der Bürgschaft nicht erfasst sind, wie zum Beispiel Straf- und Zinseszinsen, 

Vorfälligkeitsentschädigungen, sonstige Verzugsschäden, Stundungszinsen, Provisionen, 

Überziehungszinsen, Bürgschaftsentgelte, Bürgschaftsprovisionen und abstrakte Grundschuldzinsen sind von 

der Bürgschaft nicht erfasst und dürfen weder mittel- noch unmittelbar in die Ausfallabrechnung einbezogen 

werden.

 Das Land kann aus der Bürgschaft grundsätzlich erst dann in Anspruch genommen werden, wenn die 

folgenden Voraussetzungen erfüllt sind: 

die Zahlungsunfähigkeit des Kreditnehmers ist durch Eröffnung des Insolvenzverfahrens oder auf 

sonstige Weise erwiesen,

wesentliche Eingänge aus der Verwertung der Sicherheiten oder des sonstigen Vermögens des 

Kreditnehmers sind nicht mehr zu erwarten und

das Land hat den Ausfall auf der Grundlage der Ausfallrechnung des Kreditgebers geprüft und 

festgestellt.

 Hat das Land den Kreditgeber befriedigt, so kann es verlangen, dass ihm insoweit die Sicherheiten 

übertragen werden, die dem Kreditgeber nach dem Kreditvertrag zustehen und nicht schon kraft Gesetzes 

auf das Land als Bürgen übergegangen sind.

 Der Kreditgeber ist verpflichtet, auch nach Zahlung aus der Bürgschaft die übergegangenen Forderungen 

und Sicherheiten treuhänderisch für das Land und ohne Berechnung eigener Aufwendungen einzuziehen und 

zu verwerten oder am Insolvenzverfahren weiter teilzunehmen. Auslagen wird das Land in der Höhe seines 

Haftungsanteils erstatten.

Erfüllungsort, Gerichtsstand:

Erfüllungsort für alle sich aus den Bürgschaftsübernahmen ergebenden Ansprüche und Gerichtsstand für alle 

Rechtsstreitigkeiten ist Schwerin, soweit nicht ein anderer Gerichtsstand gesetzlich begründet ist.
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